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b) die Einheit oder Einrichtung im Katastrophenschutz nach 
§ 26 HBKG, in der der ehrenamtliche Dienst geleistet wird, 

c) die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk für Personen, die 
nach § 27 Abs. 2 HBKG eingesetzt werden. 

Sofern die oder der zu Ehrende Mitglied in einer Einsatzabtei
lung einer Freiwilligen Feuerwehr und einer Einheit oder Ein
richtung des Katastrophenschutzes ist, ist sie oder er verpflich
tet, dies mitzuteilen, damit eine doppelte Beantragung ver
mieden wird. Den Antrag stellt in diesem Fall die Gemeinde 
beziehungsweise Einheit oder Einrichtung, in der die längere 
aktive Dienstzeit geleistet wurde. 

(2) Leistet die oder der zu Ehrende außerhalb ihres oder seines 
Hauptwohnsitzes aktiven pflichttreuen Dienst stellt ersatz
weise der Gemeindevorstand beziehungsweise die Einheit
oder Einrichtung des Katastrophenschutzes den Antrag, in der
der Einsatzdienst geleistet wird.

(3) Gleiches gilt, wenn der Einsatzdienst in einer hessischen Frei
willigen Feuerwehr beziehungsweise einer Einheit oder Ein
richtung des Katastrophenschutzes geleistet wird, ohne dass
die oder der zu Ehrende in Hessen wohnt. 

(4) Anträge sind ausschließlich auf elektronischem Wege unter 
Verwendung des dafür durch das Land Hessen bereitgestell
ten Online-Portals zu stellen. Die für die Bearbeitung der An
träge erforderlichen Anlagen werden zusammen mit dem An
trag elektronisch eingereicht. Die Gemeinden beziehungs
weise Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes 
können antragsberechtigte Personen benennen. Dabei gilt: 

a) Anträge für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige werden 
elektronisch vom Gemeindevorstand (§ 71 Abs. 1 HGO) an 
das zuständige Regierungspräsidium weitergeleitet. 

b) Anträge für ehrenamtliche Angehörige der Einheiten
und Einrichtungen des Katastrophenschutzes werden
elektronisch über die jeweilige Geschäftsstelle oder den
jeweiligen Landesverband an das zuständige Regierungs
präsidium weitergeleitet. Die Untere Katastrophenschutz
behörde wird hierüber automatisch informiert.

c) Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk stellt die Anträge 
elektronisch über die THW-Geschäftsstelle beim zuständi
gen Regierungspräsidium.

(5) Die Antragstellung ist nur in begründeten Ausnahmefällen auf
dem Postweg möglich. 

(6) Anträge auf Verleihung einer Anerkennungsprämie für ein Ka
lenderjahr sollen spätestens bis zum 31. März des Folgejahres 
gesammelt pro Gemeinde beziehungsweise Einheit oder Ein
richtung des Katastrophenschutzes digital gestellt werden und 
bei dem zuständigen Regierungspräsidium drei Monate vor
dem geplanten Verleihungstermin eingegangen sein. Maßgeb
lich für die Wahrung der Antragsfrist ist der Eingang des An
trages bei dem zuständigen Regierungspräsidium. Das Regie
rungspräsidium prüft Vollständigkeit und Plausibilität der An
gaben, erstellt die Urkunde und zahlt die Prämie auf Antrag
aus.

(7) Die Auszahlung der Anerkennungsprämie soll über das On
line-Portal von der oder dem Geehrten eigenständig innerhalb
eines Monats nach der Verleihung angefordert werden. So
fern eine elektronische Beantragung nicht möglich ist, sollen
die Anträge auf Auszahlung gesammelt pro Gemeinde bezie
hungsweise vorschlagsberechtigter Einheit oder Einrichtung
innerhalb eines Monats nach der Verleihung dem zuständigen 
Regierungspräsidium vorliegen. 

(8) Die Aushändigung der Urkunden soll in einem angemessenen 
und festlichen Rahmen erfolgen. 

5. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Der Erlass über die Verleihung einer Anerkennungsprämie des 
Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilun
gen der Freiwilligen Feuerwehren sowie Ehren- und Altersab
teilungen der Freiwilligen Feuerwehren und in den Einheiten
und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen vom 
19. November 2020 (StAnz. S. 1342), wird mit Inkrafttreten des 
überarbeiteten Erlasses aufgehoben. 

(2) Dieser Erlass tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2029 außer Kraft.

Wiesbaden, den 25. August 2023 

Hessisches Ministerium 
des Innern und für Sport 
V 5 - 65j09-02-23/001 
- Gült.-Verz. 312, 318-
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HESSISCHES MINISTERIUM 
FÜR WIRTSCHAFT, ENERGIE, VERKEHR UND WOHNEN 

Förderaufruf zur Förderung von Forschungs- und Entwick
lungsvorhaben von Technologien für eine effiziente Kreis
laufwirtschaft 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Wohnen (HMWEVW) ruft Unternehmen dazu auf, Anträge 
auf eine Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
(F&E) auf dem Gebiet der industriellen Forschung oder der expe
rimentellen Entwicklung zu stellen. Grundlage des Förderaufrufs 
ist Teil II Nr. 1 der Richtlinien des Landes Hessen zur Innovations
förderung. 

Im Rahmen der Umsetzung des Ressourcenwendepakets des 
Klimaplans Hessen stehen Landesmittel zur Unterstützung der 
Entwicklung von Technologien für eine effiziente Kreislaufwirt
schaft zur Verfügung. Schwerpunkte sind die (Weiter-)Entwicklung 
von Sortier- oder Recyclingtechnologien sowie Technologien zur 
Erhöhung des Rezyklateinsatzes (unabhängig vom Material). Ziel 
ist es, den Übergang der Wirtschaft von der linearen hin zu einer 
Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Die Vorhaben sollen die 
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Potenziale des Standorts 

Hessen stärken und einen Beitrag zur Zielerreichung der Hessi
schen Innovationsstrategie und des Klimaplans Hessen leisten. 

Anträge können ab sofort mit einer Frist bis zum 13. Okto
ber 2023 bei der Wirtschafts- und lnfrastrukturbank Hessen (WI
Bank) eingereicht werden. 

Die Fördervoraussetzungen, weitergehende Hinweise, Er
läuterungen zum Förderverfahren, Merkblätter, Antragsunter
lagen sowie die passenden Ansprechpersonen können den 
Informationsseiten der WIBank unter www.wibank.de ---> Grün
dende & Unternehmen ---> Förderprogramme---> Innovation ---> För
derung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von Techno
logien für eine effiziente Kreislaufwirtschaft entnommen werden. 
Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. 

Wiesbaden, den 11. September 2023 

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Wohnen 
IV3-090-03-06#001 
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